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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1994

Norm

ZPO §502 Abs1 HII

Rechtssatz

Im Hinblick darauf, daß das Berufungsgericht bei einer rechtlichen Beurteilung unter Verletzung des

Unmittelbarkeitsgrundsatzes von den bekämpften Tatsachenfeststellungen des Erstgerichtes abging, ohne die

Beweisrüge und Tatsachenrüge zu erledigen, kommt der Entscheidung zur Wahrung der Rechtssicherheit erhebliche

Bedeutung zu.
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